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Ministerium für Allgemeine und Berufliche 
Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur 

 
17. Untere Schulaufsicht  

 
Der LRH hat organisatorische Mängel bei der unteren Schulauf-
sicht festgestellt: Der Personaleinsatz ist teilweise unwirtschaft-
lich. Die Qualitäts- und Schulentwicklung kommt zu kurz.  
 
Eine gleichmäßige und auskömmliche Personalausstattung der 
Schulämter wird durch die kleinteilige Struktur der unteren 
Schulaufsicht erschwert. So liegt die Bandbreite der je Schulrat 
zu betreuenden Schulen zwischen 16 und 33,5.  
 
Beabsichtigt ist, die Schulaufsicht weiter zu stärken. Aber durch 
mehr Stellen für die untere Schulaufsicht werden die festgestell-
ten Defizite nicht behoben. Für eine ausgewogenere Verteilung 
des Personals müssten kreisübergreifende Schulämter einge-
richtet werden. 

 
17.1 Prüfungsgegenstand 

 
Es gibt zwei Ebenen der Schulaufsicht. Das Ministerium für Allgemeine 
und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur (Bildungs-
ministerium) ist die oberste Schulaufsichtsbehörde. Es nimmt die Aufga-
ben der Beratung und Aufsicht hinsichtlich der Gymnasien und Gemein-
schaftsschulen mit Oberstufe wahr. Für Grundschulen, Förderzentren und 
Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe sind die Schulämter der Kreise und 
kreisfreien Städte als untere Schulaufsicht zuständig. Die dort für die 
Schulaufsicht zuständigen Schulräte sind Landesbeamte. 
 
Der Koalitionsvertrag für die 20. Wahlperiode (2022 bis 2027)1 sieht vor, 
dass die untere Schulaufsicht gestärkt werden soll.  
 

17.2 Beträchtliche Aufgabenvielfalt 
 
Die Schulaufsicht umfasst die Beratung der Schulen, insbesondere der 
Lehrkräfte, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, die Fachaufsicht über Erzie-
hung und Unterricht sowie die Dienstaufsicht über die Schulen. Zu den 
vom Bildungsministerium formulierten Kernaufgaben gehören u. a. die 

                                                      
1  Koalitionsvertrag für die 20. Wahlperiode des Schleswig-Holsteinischen Landtages 

(2022-2027) zwischen der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, Landesver-
band Schleswig-Holstein und Bündnis 90/Die Grünen, Landesverband Schleswig-
Holstein; https://www.politische-bildung.sh/images/koav2017_-_2022.pdf. 



129 

Landesrechnungshof Schleswig-Holstein - Bemerkungen 2023 

Beratung und Begleitung von Schulleitern in den Handlungsfeldern Unter-
richtsentwicklung, Organisationsentwicklung und Qualitätsentwicklung 
sowie die Personalauswahl/-führung und -entwicklung.  
 
Bedeutsam ist das Konflikt- und Beschwerdemanagement geworden. 
Auch die Personalgewinnung und -verwaltung nimmt größere Zeitanteile 
ein.  
 
Aktuell soll die untere Schulaufsicht zudem eine zentrale Rolle bei dem 
Umgang mit den Ergebnissen der Studie des Instituts zur Qualitätsent-
wicklung im Bildungswesen zu den Lernleistungen der Schüler überneh-
men.1 
 
Insgesamt ist die Aufgabenvielfalt der Schulaufsicht beträchtlich. 
 

17.3 Keine einheitliche Personalbemessung  
 
In 7 Kreisen und 2 kreisfreien Städten verfügten die Schulämter im Schul-
jahr 2021/22 über jeweils 2 Schulräte; in den anderen Kreisen (Dithmar-
schen, Plön, Steinburg und Herzogtum Lauenburg) und kreisfreien Städten 
(Flensburg und Neumünster) war jeweils nur ein Schulrat tätig. 2022 
haben die Kreise Dithmarschen, Steinburg und Herzogtum Lauenburg je 
eine zusätzliche Schulaufsichtsstelle erhalten.  
 
Die Zahl der kommunalen Mitarbeiter in den Schulämtern variiert zwischen 
3 bis 7 Personen. Es gibt keine (einheitliche) Bemessungsgrundlage für 
die Zahl der Stunden/Stellenanteile, da die Kreise und kreisfreien Städte 
eigenverantwortlich darüber entscheiden.  
 

17.4 Steigende Arbeitsbelastung bei ungleicher Verteilung 
 
In den Schulämtern sind aktuell maximal 2 Schulräte tätig. Ist es nur ein 
Schulrat, muss dieser nahezu alle Themen bearbeiten; eine fachliche 
Schwerpunktbildung bzw. Spezialisierung (z.B. Inklusion, Migration, Fort-
bildung) ist kaum möglich.  
 
Zur Arbeitsbelastung haben die Schulräte zudem angegeben, dass die zu 
bewältigende Arbeitsmenge im Zuge der aktuellen Flüchtlingskrise sowie 
der Corona-Pandemie deutlich angestiegen ist. Dies führt dazu, dass sie 
nicht alle Handlungsfelder gleichermaßen bedienen (können) und Prioritä-
ten setzen müssen. In einigen Kreisen müssen regelmäßige Schulbesuche 
aus Zeitgründen entfallen. Die Qualitäts- und Schulentwicklung kommt zu 

                                                      
1 Siehe Niederschrift zur 4. Sitzung des Bildungsausschusses (20. Wahlperiode) am 

10.11.2022, S. 5 ff. 



130 

Landesrechnungshof Schleswig-Holstein - Bemerkungen 2023 

kurz - auch durch den Wegfall der früheren externen Evaluation der Schu-
len durch das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-
Holstein (IQSH). 
 
Dabei hängt die Arbeitsbelastung grundsätzlich nicht nur von der Menge 
der unterschiedlichen Aufgaben ab, sondern auch von der Zahl der Schu-
len und Lehrkräfte, die durch den Schulrat zu betreuen sind.  
 
Im Schuljahr 2021/22 reichte die Bandbreite der je Schulrat betreuten 
• Lehrkräfte von 450 (Flensburg) bis zu 1.150 (Herzogtum Lauenburg), 
• Schulen von 16 (Flensburg sowie Neumünster) bis zu 37 (Herzogtum 

Lauenburg). 
 
Aufgrund der Betreuungsrelation war das Bildungsministerium zu dem Er-
gebnis gekommen, dass 3 Kreise (u. a. Herzogtum Lauenburg) unterbe-
setzt sind, weshalb diese ab 2022 jeweils eine zusätzliche Stelle erhalten 
haben. 
 
Nunmehr reicht die Bandbreite der je Schulrat betreuten 
• Lehrkräfte von 326 (Steinburg) bis zu 905,5 (Pinneberg), 
• Schulen von 16 (Flensburg sowie Neumünster) bis zu 33,5 (Pinneberg). 
 
Die Unterschiede bei der Betreuungsrelation bleiben also sehr groß. So 
haben die Schulräte des Kreises Pinneberg mehr als doppelt so viele 
Schulen zu betreuen wie diejenigen in Flensburg bzw. Neumünster. 
 
Der LRH führt dies auf die kleinteilige Struktur der Schulaufsichtsbehörden 
zurück. Diese erschwert eine gleichmäßige und belastungsgerechte Auf-
gabenverteilung erheblich. Weitere zusätzliche Stellen für die untere 
Schulaufsicht (siehe Tz. 17.1) lösen dieses Problem nicht. 
 
Die Struktur der unteren Schulaufsicht in Schleswig-Holstein ist zwar nicht 
ohnegleichen im Bundesgebiet. Auch in Bayern und Nordrhein-Westfalen 
ist die Zahl der Schulämter identisch mit der Zahl der jeweiligen Kreise und 
kreisfreien Städte. Dass die Aufsicht aber auch anders strukturiert werden 
kann, zeigt u. a. Rheinland-Pfalz. Dort kommen auf 36 Kreise bzw. kreis-
freie Städte lediglich 3 Schulämter. 
 
Nach Auffassung des Bildungsministeriums haben alle Kreise eine aus-
reichende Ressource. Allenfalls in den Kreisen Pinneberg, Segeberg und 
Rendsburg-Eckernförde werde bedingt durch die Kreisflächen und die 
erwartungswidrig gestiegenen Schülerzahlen eine Erhöhung der perso-
nellen Ressource angedacht. 
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Diese würde zwar punktuell zu einer Verbesserung führen. Jedoch läge 
die Anzahl der zu betreuenden Schulen immer noch zwischen 16 und 31 
je Schulrat.  
 
Der LRH bleibt bei seinen Feststellungen. 
 

17.5 Regionalisierung Schulaufsicht 
 
Bereits 1997/1998 hatte das Bildungsministerium den Vorschlag einer 
„Regionalisierung der Schulaufsicht“ für die allgemeinbildenden Schulen 
erarbeitet. Danach sollte die untere Schulaufsicht auf 5 Standorte (regio-
nale Schulämter als staatliche Mittelbehörde) konzentriert werden. Diese 
Planung, die auf erheblichen Widerstand der kommunalen Ebene getroffen 
war, ist jedoch nicht weiter verfolgt worden.  
 
Ungeachtet der früheren Widerstände ist mit der Schulgesetzänderung 
2014 in § 130 Abs. 4 Schulgesetz1 die Möglichkeit geschaffen worden, 
kreisübergreifende Schulämter zu errichten. Dies setzt allerdings die 
Zustimmung der beteiligten Kreise oder kreisfreien Städte voraus. Von 
dieser gesetzlichen Ermächtigung hat das Bildungsministerium bisher kei-
nen Gebrauch gemacht.  
 
Stattdessen hat das Bildungsministerium seit 2021 Regionalkonferenzen 
als ständiges Gremium zur Entwicklung von 4 Regionen gebildet. Ziel: 
Gegenseitige Entlastung bei übergreifenden Themen wie Deutsch als 
Zweitsprache (DaZ), Berufsorientierung, Personalausstattung und 
-zuweisung.  
 
Zumindest sollten diesbezüglich eine weitergehende Zusammenarbeit und 
auch die Übertragung ausgewählter fachbezogener Aufgaben auf einzelne 
Schulämter geprüft werden. Hierbei sollte das Bildungsministerium zukünf-
tig zielgerichtet steuern, um fachliche Expertisen kreisübergreifend syste-
matisch einsetzen zu können. 
 
Das Bildungsministerium führt hierzu an, dass es die Regionalkonferen-
zen bereits 2022 aufgefordert habe, mögliche Effizienzsteigerungen zu 
prüfen und ggf. entsprechende Absprachen zu treffen. Durch die regiona-
len Unterschiede in den Kreisen und kreisfreien Städten sei dies bisher 
erschwert worden. Mit dem Prozess der Erstellung von standardisierten 
Geschäftsvorgängen werde es nun besser gelingen können. 
 

                                                      
1  Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz vom 24.01.2007, GVOBl. Schl.-H. 2007, S. 39, 

276, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22.03.2023, GVOBl. Schl.-H. 
2023, S. 156 



132 

Landesrechnungshof Schleswig-Holstein - Bemerkungen 2023 

Bei den Personalauswahlverfahren habe das Bildungsministerium bereits 
entsprechend nachgesteuert. Bei Neuausschreibungen würde nunmehr 
mit Blick auf die unterschiedlichen Handlungsbereiche die (fachlich) benö-
tigte Personalressource angesprochen.  
 

17.6 Außendarstellung mit Luft nach oben 
 
Die untere Schulaufsicht und ihre Zuständigkeiten finden sich auf der 
Internetseite des Bildungsministeriums. Kontaktdaten wie Name, Anschrift, 
Telefon und E-Mail mit einheitlicher Landeskennung sind ausgewiesen. 
 
Die Kreise und kreisfreien Städte präsentieren den Bereich untere Schul-
aufsicht dagegen sehr unterschiedlich auf ihren Homepages. Aufgaben 
der Schulaufsicht bzw. Ansprechpartner (Name des Schulrats) sind nicht 
immer abgebildet. 
 
Im Sinne eines bürgernahen Beschwerdemanagements (siehe Tz. 17.2) 
wäre eine einheitliche Außendarstellung mit bestimmten Mindeststandards 
von Vorteil. 
 
Das Bildungsministerium teilt mit, dass es die Schulämter nunmehr auf-
gefordert habe, ihre Internetauftritte zu überprüfen. In einer gemeinsamen 
Arbeitseinheit solle zudem ein gemeinsamer Standard entwickelt werden. 
 

17.7 Besoldung - eine ausdrückliche gesetzliche Regelung ist entfallen 
 
Durch Gesetz zur Verbesserung der Besoldungsstruktur sollte 2020 eine 
Anhebung des Amtes der Schulräte von A 15 Z auf A 16 erfolgen. Eine 
ausdrückliche Regelung zur Besoldung der unteren Schulaufsicht fehlt 
jedoch im Gesetz. Die Amtsbezeichnung „Schulrat“ ist ersatzlos gestrichen 
worden.1 
 
Das Bildungsministerium hat daher Dienstpostenbewertungen vorgenom-
men, um für die Schulräte eine Besoldungsgruppe festzulegen. 
 
Die sich daraus ergebende Besoldung der unteren Schulaufsicht nach 
A 16 ist vor allem mit der Anzahl der Schulen und Lehrkräfte begründet 
worden.  
 
In den meisten Ländern werden vergleichbare Beamte überwiegend nach 
A 15 besoldet. Anderes gilt für Thüringen, wo sie überwiegend in A 14 

                                                      
1 Gesetz zur Verbesserung der Besoldungsstruktur und zur Einführung des Altersgeldes 

nach versorgungsrechtlichen Vorschriften vom 08.09.2020, GVOBl. Schl.-H. 2020, 
S. 516 ff. (518). 
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eingestuft werden, sowie für Hamburg und Rheinland-Pfalz mit einer 
Besoldung zumeist nach A 16. Dabei ist die Besoldung der Schulaufsicht 
je nach Bundesland mehr oder weniger aufgefächert (A 13 bis A 16 Z für 
Leitungsfunktionen). Nur in Schleswig-Holstein sind alle Stellen der Besol-
dungsgruppe A 16 zugeordnet. 
 
Das Bildungsministerium begründet die Besoldung der Schulräte nach 
der Besoldungsgruppe A 16 mit ihrer herausgehobenen Führungsverant-
wortung. Diese seien als Ministerialräte Mitarbeiter des Ministeriums und 
würden zugleich nach § 130 Schulgesetz mit dem Landrat das Schulamt 
bilden. Insofern nähmen sie eine doppelte Funktion wahr. 
 
Der LRH bleibt bei seiner Feststellung, dass die Schulräte im Länderver-
gleich hoch besoldet sind. Zumindest sollte zur Klarstellung in der Besol-
dungsordnung eine entsprechende Amtsbezeichnung für die Funktionsträ-
ger im Schulamt festgelegt werden. 
 

17.8 Empfehlungen 
 
Der LRH empfiehlt, kreisübergreifende Schulämter einzurichten oder 
zumindest im Rahmen der eingerichteten Regionalkonferenzen eine 
weitergehende kreisübergreifende Zusammenarbeit und Übertragung von 
speziellen Aufgaben auf einzelne Schulämter vorzunehmen. Bei der 
Personalauswahl ist zukünftig zielgerichtet zu steuern, um fachliche Exper-
tisen systematisch in den Regionen einsetzen zu können. Die Außendar-
stellung der Schulämter als untere Landesbehörden, insbesondere die 
Darstellung ihrer Erreichbarkeit und Zuständigkeiten, ist zu standardisie-
ren.  
 
Das Bildungsministerium hat die entsprechende Umsetzung der Emp-
fehlungen zugesagt. 
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